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Im Witt licher Impfzen-
trum wird ab sofort der 
neue für Omikron ange-
passte Impfstoff  (Comirn-
aty Original/Omicron BA. 
4/5) für eine Auff rischungs-
impfung angeboten.
Nach wie vor werden auch Er-
sti mpfungen, Zweiti mpfungen 
und erste Auff rischungsimp-
fung angeboten. Zur zweiten 
Auff rischungsimpfung sind 
jedoch nur Personen berech-
ti gt, die in den Richtlinien der 
ständigen Imp� ommission 
aufgelistet sind.
Hierzu zählen: 
• Personen ab 60 Jahren, 

mit einem Mindestab-
stand von 6 Monaten zur 
1. Auff rischungsimpfung 

(3. Impfung)
• Immunsupprimierte 

Menschen, mit einem 
Mindestabstand von 3 
Monaten zur 1. Auff ri-
schungsimpfung (3. Imp-
fung) unter Vorlage eines 
ärztlichen Att estes

• Personen, die in Pfl ege-
einrichtungen leben oder 
von Pfl egeeinrichtungen 
betreut werden, mit 
einem Mindestabstand 
von 6 Monaten zur 1. 
Auff rischungsimpfung (3. 
Impfung), unter Vorlage 
einer Bescheinigung der 
Pfl egeeinrichtung

• Personen, die in pfl e-
gerischen oder medi-
zinischen Berufen täti g 

Zweite Auff rischungsimpfung mit aktuellem Impfstoff 

Der Internati onale Tag „Nein 
zu Gewalt an Frauen“ wird 
bereits seit 30 Jahren am 25. 
November als UN-Gedenk- 
und Akti onstag begangen. 
Wie bereits im letzten Jahr 
unterstützen die Gleichstel-
lungsbeauft ragten im Land-
kreis Bernkasel-Witt lich und 
der Landfrauenverband Bern-
kastel-Witt lich diese Kampa-
gne. Dieses Jahr ist auch der 
Kinopalast als Kooperati ons-
partner mit dabei und die 
Sparkasse Mitt elmosel Eifel 
Mosel Hunsrück unterstützt 
die Kampagne fi nanziell. 
In der Zeit vom 25. November 
bis 10. Dezember sind kreati ve 
Ideen ohne elektrische Illumi-
nati on gefragt wie beispiels-

weise kleine Akti onen oder 
Dekorati onen mit orangenen 
Erkennungssymbolen in den 
Geschäft en der Fußgänger-
zonen, ein Gang mit orangen 
Lichter durch die Weinberge 
oder eine Andacht in einer 
orange geschmückten Kirche.
Die Initi atorinnen lassen Pla-
kate drucken, die grati s an in-
teressierte Gewerbetreibende 
abgegeben werden. Melden 
Sie gerne alle Akti onen, Initi -
ati ven und Veranstaltungen, 
und wie viele Plakate Sie ge-
brauchen können bei der 
Gleichstellungsbeauftragten 
Gabriele Kretz, Tel. 06571 14- 
2255, E-Mail: Gabriele.Kretz@
Bernkastel-Witt lich.de.

Orange Akti onen mahnen 
gegen Gewalt an Frauen

Ab dem 24. Oktober 2022 ist 
das Kreisarchiv Bernkastel-
Witt lich unter neuer Leitung 
wieder geöff net. Als Nach-
folgerin von Hermann Ger-
hardt, der zum Bundesarchiv 
gewechselt ist, übernimmt 
zukünft ig Nina Dusartz de Vi-
gneulle die Leitung des Kreis-
archivs. 
Das Kreisarchiv mit Zeitungs-
archiv, Heimatbücherei und Bi-
bliothek Mehs im Haus Mehs, 
Schloßstraße 10 in Witt lich ist 
künft ig wieder montags bis 

Kreisarchiv wieder geöff net
donnerstags vormitt ags von 
9:00 bis 13:00 Uhr sowie zu-
sätzlich dienstags und don-
nerstags von 14:00 bis 16:30 
Uhr geöff net. Für persönliche 
Besuche oder Recherchen in 
den Archivräumen wird um 
vorherige Terminvereinbarung 
gebeten.
Die neue Kreisarchivarin Dus-
artz de Vigneulle erreichen Sie 
per Mail an Nina.DusartzdeVi-
gneulle@Bernkastel-Witt lich.
de sowie telefonisch unter Tel. 
06571 14-2400.

sind, mit einem Mindest-
abstand von 6 Monaten 
zur 1. Auff rischungsimp-
fung (3. Impfung), unter 
Vorlage einer Arbeitge-
berbescheinigung

• Personen im Alter ab 5 
Jahren mit Grunderkran-
kungen, die ein erhöhtes 
Risiko für schwere Covid-
19-Verläufe haben (siehe 
Indikati onen der STIKO, 
06. Oktober 2022)

Das Witt licher Impfzen-
trum in der Schloßstraße 31 
in Witt lich hat montags von 
14:00 bis 20:00 Uhr (zusätz-

lich wird an diesem Tag der 
Nuvaxovid-Impfstoff  angebo-
ten), donnerstags von 14:00 
bis 20:00 Uhr und freitags 
von 14:00 bis 17:30 Uhr ge-
öff net. Zusätzlich werden frei-
tags Kinderimpfungen für 5- 
bis 11-Jährige von 15:00 bis 
17:00 Uhr angeboten.
Eine Terminreservierung ist 
nicht zwingend erforderlich, 
aber online unter htt ps://
impft ermin.rlp.de/ oder über 
die Hotline 0800 57 58 100 
(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr und 
Sa - So 9:00 - 16:00 Uhr) mög-
lich.

Aktuell informiert!
Folgt uns auf Facebook 
und Instagram
@kvbkswil
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Brauneberg Aufm Grummweg Landwirtschaftsfläche 0,1276 ha
Lieser In der Kretsch Landwirtschaftsfläche 0,1230 ha
Neumagen Vor Greschert Waldfläche 1,8389 ha
Filzen Freyfeld Landwirtschaftsfläche 0,5620 ha 

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 28.10.2022 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571-142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de)

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Angliederung von Grundflächen an 
den Eigenjagdbezirk Heeg-Waldgut

Hiermit verfüge ich nach erfolgter 
Anhörung der Betroffenen durch die 
öffentliche Bekanntmachung vom 
22.07.2022 die Rückgliederung eines 
Teils der Grundflächen der Gemar-
kung Burg/Salm, die durch Angliede-
rungsverfügung vom 15.12.1964 an 
den Eigenjagdbezirk Kloster Himme-
rod angegliedert waren, mit gleichzei-
tiger Angliederung nun an den Eigen-
jagdbezirk Heeg-Waldgut und insofern 
die teilweise Aufhebung der Angliede-
rungsverfügung vom 15.12.1964. Die 
Angliederung erfolgt gemäß § 7 Abs. 
1 des Landesjagdgesetzes (LJG) in der 
derzeit gültigen Fassung. 

Beschreibung der Angliederungsflä-
chen:
Auf der Gemarkung Burg/Salm:
Flur 7, Flurstück 57/1;
Flur 8, Flurstücke 93/1, 93/3, 93/4, 
93/5, 93/6, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 
93/13, 93/14, 93/3, 93/6, 94/2, 94/3, 
94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 
96/1, 96/2, 96/7, 96/8, 96/9, 96/11, 
96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/17, 
96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 
96/23, 96/24, 96/25, 96/26, 96/27, 
96/28, 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 
96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37, 
96/38, 96/39, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 
98/1, 98/2, 98/3, 597/98, 601/98, 
602/98, 690/93, 691/93;
Flur 9, Flurstück 17.

Begründung
Mit Angliederungsverfügung vom 
15.12.1964 wurden Grundflächen des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirks Burg 
an benachbarte Eigenjagdbezirke an-
gegliedert. Die hier genannten Grund-
flächen und noch weitere Grundflä-
chen wurden dem Eigenjagdbezirk 
Kloster Himmerod angegliedert. Die 
Forstverwaltung von Berghes macht 
hier die jagdliche Nutzung auf ihren 
bisher durch o. g. Angliederungsver-
fügung an den Eigenjagdbezirk Kloster 
Himmerod angegliederten Flächen 
durch entsprechende Rückgliederung 
geltend. In den letzten Jahren konn-
te die Forstverwaltung von Berghes 
Forstflächen, die aktuell aufgrund der 
Angliederung vom Eigenjagdbezirk 
Kloster Himmerod bejagt werden, er-
werben. Diese grenzen an den Eigen-
jagdbezirk des Herrn von Berghes, 
Heeg-Waldgut, an. Aufgrund der Lage 
der betreffenden Flurstücke kommt 
es durch die Rückgliederung zu ei-
ner Abtrennung von Parzellen, die 
mit o. g. Angliederungsverfügung an 
den Eigenjagdbezirk Kloster Himme-
rod jagdlich angegliedert wurden. Die 
Rückgliederung der Flächen im Eigen-
tum der Forstverwaltung von Berghes 
wird aus Gründen der Jagdpflege und 
Jagdausübung verfügt und die hier-

durch abgetrennten weiteren Flächen 
werden ebenfalls aus Gründen der 
Jagdpflege und Jagdausübung dem 
Eigenjagdbezirk Heeg-Waldgut ange-
gliedert. Die Angliederungsverfügung 
vom 15.12.1964 wird damit insofern 
aufgehoben, ansonsten besteht die-
se, die anderen Parzellen Richtung 
Altenhof und darüber hinaus betref-
fend, weiter fort. Diese Maßnah-
me wird auch vom Kreisjagdmeister 
Herrn Vanck aus Erfordernissen der 
Jagdpflege und Jagdausübung als not-
wendig erachtet. Im Übrigen hatten 
die betroffenen Grundstücksinhaber 
die Gelegenheit, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen 
zu äußern. Die in diesem Zusammen-
hang vorgebrachten Argumente ha-
ben jedoch nicht zu einer anderen 
Entscheidung geführt. Die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der an den 
Eigenjagdbezirk Heeg-Waldgut ange-
gliederten Grundstücke bilden gemäß 
§ 7 Abs. 3 LJG zur Wahrnehmung ih-
rer nach der Angliederung bestehen-
den Rechte eine Angliederungsgenos-
senschaft, zu deren Bildung gesondert 
eingeladen wird.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich schriftlich, in elek-
tronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder 
zur Niederschrift erhoben werden. 
Zur Übermittlung per E-Mail steht die 
E-Mail-Adresse: kv-bernkastel-witt-
lich@poststelle.rlp.de zur Verfügung. 

Wittlich, 20. September 2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Untere Jagdbehörde -
Im Auftrag:
gez. Martina Scheffler-Behrens 

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungs-zu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
unbekannt ist, wird benachrichtigt, 
dass die Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich – Fachbereich 21 - Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, gegen 
sie eine zustellungsbedürftige Ent-
scheidung getroffen hat. 
Betroffener: Piotr Sudol
Letzte bekannte Anschrift: 54492 Zel-
tingen-Rachtig, Niederflurstraße2 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 11.10.2022 Az: FB 21-CK 240592

Das Schriftstück kann von dem Be-
troffenen oder auch durch eine be-
vollmächtigte Person bei der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich 
– Fachbereich 21 -, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, eingesehen wer-
den.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die Ent-
scheidung erlangt Rechtskraft, wenn 
der Betroffene nicht innerhalb von 
einem Monat nach Zustellung schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
Widerspruch einlegt. 

Wittlich, 11.10.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 21 –Verkehr und Zulas-
sung -
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Im Auftrag: gez. Christine Klaes

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 12 
– Jugend und Familie -, Kurfürsten-
straße 16, 54516 Wittlich, gegen sie 
eine zustellungsbedürftige Entschei-
dung getroffen hat.
Betroffene/r: Agnieszka Maria Urba-
niak
letzte bekannte Anschrift: Am Corve-
yer Hof 2 , 56841 Traben-Trarbach
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 17.10.2022, Az.: 12-52-U-
005052
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 12 – Jugend und Familie 
-, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden.

Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 17.10.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich
Im Auftrag gez. Heiko Bastian

Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag über die Er-
stellung einer Digitalstrategie für 
den Landkreis Bernkastel-Wittlich 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 09.11.2022, 11:00 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öffentlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-wittlich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
12.10.2022
Im Auftrag: 
Andreas Müller

Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich be-
absichtigt, einen Auftrag über Grau- 
und Grünpflegearbeiten auf dem 
Gelände des Kreishauses in Wittlich 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 02.11.2022, 11:00 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öffentlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-wittlich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
13.10.2022
Im Auftrag: 
Andreas Müller
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Ein Projekt der Musikschule  
im Landkreis Bernkastel-Wittlich

„Irish Folk 2022“ heißt das 
Projekt mit dem die Musik-
schule des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich in diesem Jahr 
an die Öff entlichkeit geht. Mit 
66 Auft ritt en unterschiedlichs-
ter Art - vom Schülervorspiel 
und Seniorenheim-Auft ritt  
bis hin zu Konzerten mit Folk-
gruppen und sogar Streichor-
chester - verschreibt man sich 
dieses Jahr der wunderbaren 
Musik Irlands. 

Die nächsten Konzerte im Pro-
jekt „Irish Folk 2022“:

Sonntag, 6. November, 
17:00 Uhr, St. Remigius, 
Maring-Noviand: „A Musical 
Irish Blessing“ Musik und Text

Samstag, 12. November, 19:30 
Uhr, Blaues Gewölbe, Traben-
Trarbach: Storytelling & Mu-
sic from Ireland mit Ralf Sot-
scheck & Patrick Steinbach

Irish Folk-Projekt der Musikschule
Sonntag, 13. November, 17:00 
Uhr, Pfarrkirche St. Johannis, 
Bergweiler: Musik aus Irland 
mit Streichern 

Samstag, 19. November, 19:00 
Uhr, „Storcke Stütz“, Traben-
Trarbach: Off ene „mosellän-
disch-irische Session“ im mit-
telalterlichen Keller

Sonntag, 20. November, 17:00 
Uhr, Evangelische Kirche in 
Kleinich: „A Musical Irish Bles-
sing“ - Musik und Text 

Samstag, 26. November, 15:30 
Uhr, Kapelle im Cusanussti ft , 
Bernkastel-Kues: Musik zum 
1. Advent

Weitere Termine unter 06571 
14-2398, musikschule@bern-
kastel-witt lich.de oder www.
musikschule.bernkastel-witt-
lich.de.

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Jugendhilfeplanung (m/w/d)
für den FB 12 - Jugend und Familie 

- Vollzeit, S 17 TVöD-SuE, befristet bis 31.08.2024 -

Fachkrä� e (m/w/d)
für den FB 22 - Bauen und Umwelt

 - Untere Naturschutzbehörde -
EG 11 TVöD, unbefristet,
insgesamt 1,25 Stellen

Sachbearbeitung (m/w/d)
für den FB 20 - Sicherheit und Ordnung 

- Vollzeit, A 8 LBesG/EG 9a TVöD, unbefristet -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

Nachruf

Traurig und mit großer Betroff enheit nehmen wir Abschied 
von unserem Mitarbeiter und Kollegen

Peter Heinz

der im Alter von 63 Jahren, plötzlich und viel zu früh ver-
storben ist.

Seit seinem Dienstantritt  im Februar 1987 war Herr Heinz 
ununterbrochen als Industriemeister Fachrichtung Metall 
im Bereich der Qualifi zierung und Ausbildung Jugendlicher 
und Erwachsener als Ausbilder und Lehrkraft  für das Über-
betriebliche Ausbildungszentrum Witt lich täti g. Darüber hi-
naus war er seit vielen Jahren berufenes Mitglied des Prü-
fungsausschusses der IHK-Trier.

Wegen seines freundlichen Wesens, seiner Fachkompetenz 
und seiner Hilfsbereitschaft  war Herr Heinz sowohl bei der 
Geschäft sführung, den Kolleginnen und Kollegen sowie den 
Auszubildenden gleichermaßen beliebt. Wir verlieren mit 
ihm einen geschätzten Kollegen, der in unserer Mitt e eine 
Lücke hinterlässt. 

Unser ti efes Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährti n und sei-
ner Familie. Wir werden Peter Heinz in dankbarer Erinne-
rung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Geschäft sführung Für den Personalrat
des ÜAZ-Witt lich Hermann Caspary
Benjamin Uhl  (Vorsitzender)

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Postf ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, 

Tel.: 06571 142205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de


